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1. [bookmark: _Toc222481384]Rechtsgrundlagen, Umfang und Ziel der Förderung

Ziel der Förderung ist die Entwicklung, Erprobung und Dokumentation gemeinwohlorientierter Nutzungsmodelle für kirchliche Gebäude in Berlin. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung kleinerer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften als Teil der sozialen, integrativen und soziokulturellen Infrastruktur Berlins.

Die Förderung dient ausdrücklich dem Ziel, anhand von zwei konkreten kirchlichen Standorten modellhafte Nutzungsansätze zu entwickeln, die exemplarisch aufzeigen, wie kirchliche Gebäude gemeinwohlorientiert genutzt, organisiert und betrieben werden können. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen über den konkreten Projektkontext hinaus nutzbar gemacht werden. 

Gefördert werden Projektvorhaben, die auf den zunehmenden Transformationsbedarf kirchlicher Gebäude bei gleichzeitigem Mangel an dauerhaft verfügbaren Räumen – insbesondere für kleinere Religionsgemeinschaften – reagieren und praxisnahe, übertragbare Lösungsansätze entwickeln.

Die Förderung richtet sich an zivilgesellschaftliche, gemeinnützige Organisationen, die die Entwicklung gemeinwohlorientierter Nutzungsmodelle operativ begleiten. Diese sollen eine zentrale koordinierende und prozesssteuernde Rolle übernehmen. Die geförderte Organisation soll Netzwerke initiieren, tragfähige Kooperationen fördern und relevante Akteur*innen zusammenbringen, um konkrete Nutzungsmodelle einschließlich geeigneter Trägerstrukturen sowie nachhaltiger Betriebs- und Organisationsformen zu entwickeln.

Im Rahmen des Vorhabens sollen zwei konkrete kirchliche Standorte in Berlin identifiziert und in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Eigentümer*innen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie weiteren zivilgesellschaftlichen Partner*innen modellhaft entwickelt werden. Die Standorte sollen unterschiedliche Ausgangslagen, Bedarfe und Nutzungspotenziale abbilden.

Zentrales Element der Vorhaben soll ein strukturierter, gemeinwesenorientierter Dialogprozess unter Einbindung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Akteur*innen im Kiez sowie Vertreter*innen aus Verwaltung, Zivilgesellschaft und weiteren relevanten Bereichen sein. Ziel ist es, lokale Bedarfe frühzeitig zu erfassen, Nutzungspotenziale zu identifizieren und diese in tragfähige und nachhaltige Strukturen zu überführen.

Die geförderten Vorhaben sollen die an den beiden Standorten gewonnenen Erkenntnisse systematisch auswerten und nutzbar machen. Ein weiterer Schwerpunkt der Förderung liegt daher auf Wissenstransfer und Vernetzung, insbesondere durch Workshops, Austauschformate sowie größere Netzwerkveranstaltungen.

Die Zuwendungen werden als freiwillige Leistungen gemäß § 23 LHO i. V. m. § 44 LHO vergeben. Es besteht kein Anspruch auf Förderung. Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der etwa gewährten Zuwendung geltend die Ausführungsvorschriften zu § 44 LHO sowie §§ 48 bis 49 a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), soweit nicht in diesem Informationsblatt Abweichungen zugelassen worden sind.

Antragsteller*innen haben einen schriftlichen Antrag einzureichen, der neben der Projektbeschreibung auch einen Kosten- und Finanzierungsplan enthält. Der Antrag wird auf seine Förderfähigkeit hin geprüft. Unvollständige Anträge werden abgelehnt. Entschieden wird ausschließlich auf der Grundlage der rechtzeitig eingegangenen und vollständigen Antragsunterlagen. 

Es werden Projektvorhaben gefördert, die einen deutlichen Berlin-Bezug haben.

Da die Förderung aus öffentlichen Steuermitteln finanziert wird, spielen Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Auswahl eine wesentliche Rolle.

Die Mindestförderhöhe beträgt nach Abzug der Eigenmittel 30.000 € und ist auf maximal 100.000,00 € je Projektvorhaben und je Haushaltsjahr beschränkt. Der Bewilligungszeitraum muss zwischen dem 01.06.2026-31.12.2028 liegen. Weitere Erläuterungen nachfolgend unter 2.4. sind zu beachten.

Der Einsatz von Eigenmitteln und zivilgesellschaftlichem Engagement werden vorausgesetzt.

Der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es ein besonderes Anliegen, die Erkenntnisse und Impulse der geförderten Vorhaben nachhaltig zu nutzen.

Hinweis: Es handelt sich nicht um ein Interessenbekundungsverfahren gemäß § 7 Landeshaushaltsordnung (LHO) oder eine Ausschreibung im Sinne des § 55 LHO. Rechtliche Forderungen oder Ansprüche auf Ausführung der beantragten Maßnahme oder finanzielle Mittel seitens der Teilnehmenden bestehen mit der Antragstellung nicht. Die Teilnahme ist unverbindlich. 

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Informationen zu Förderschwerpunkten und -kriterien, Art und Umfang der Förderung sowie zum Antragsverfahren.

2. [bookmark: _Toc222481385]Förderung

Nachfolgend sind die förderfähigen Ausgaben und potentiellen Antragstellenden beschrieben. Aufgelistet finden Sie im Folgenden auch, was grundsätzlich nicht förderfähig ist. 

2.1. [bookmark: _Toc222481386]Förderinhalte

Gefördert werden die Entwicklung, Erprobung und Dokumentation gemeinwohlorientierter Nutzungsmodelle für kirchliche Gebäude, die in enger Kooperation zwischen Religionsgemeinschaften und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen sowie weiteren relevanten Partnerinnen entstehen.

Ziel der Förderung ist es, an zwei konkreten kirchlichen Standorten praxisnahe, gemeinwohlorientierte Nutzungsansätze zu entwickeln, die exemplarisch aufzeigen, wie kirchliche Gebäude langfristig als soziale, kulturelle, bildungsbezogene und integrative Infrastruktur genutzt, organisiert und betrieben werden können. Die modellhaft entwickelten Ansätze sollen unterschiedliche Bedarfe, Akteur*innenkonstellationen und Nutzungspotenziale berücksichtigen.

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind feste Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens in Berlin und leisten wichtige Beiträge zum sozialen Zusammenhalt, zur Integration und zur interkulturellen Verständigung in den Kiezen. Sie wirken häufig als niedrigschwellige Anlaufstellen und bieten wohnortnahe Unterstützung, insbesondere für Menschen in sozial benachteiligten Lebenslagen, für Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung sowie für Familien, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Die Förderung trägt dazu bei, diese Funktionen durch dauerhaft nutzbare und tragfähige Raumstrukturen zu stärken.

Besonders unterstützt werden Konzepte und Prozesse, die eine parallele oder zeitlich abgestimmte Nutzung von Räumen für religiöse, soziale, kulturelle, bildungsbezogene und integrative Angebote ermöglichen und damit zur langfristigen Sicherung kirchlicher Gebäude als gemeinwohlorientierte Orte beitragen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Förderung liegt auf Maßnahmen zum Wissenstransfer und zur Vernetzung. Ziel ist es, die an den beiden Standorten gewonnenen Erkenntnisse systematisch aufzubereiten und insbesondere kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften dabei zu unterstützen, langfristig stabile räumliche Perspektiven für ihre gemeinwohlorientierte Arbeit zu entwickeln. Zugleich soll der Erhalt kirchlicher Gebäude für das Gemeinwesen gesichert werden.

Förderfähig sind projektbezogene Ausgaben zur Konzeption, Koordinierung, Umsetzung, Erprobung und Dokumentation der Modellvorhaben an den beiden Standorten. Dazu zählen insbesondere Ausgaben für Moderation, Prozessbegleitung, Beratungsleistungen, Beteiligungsformate sowie Netzwerk- und Transferformate. Ziel ist es, einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung kirchlicher Gebäude und religions- und weltanschaulicher Vielfalt sowie zur Stabilisierung gemeinwohlorientierter Räume im Land Berlin zu leisten.

2.2. [bookmark: _Toc222481387]Antragstellende

Antragsberechtigt sind:

· eine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft in Kooperation mit mindestens einer weiteren Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft und einer zivilgesellschaftlichen Organisation mit Sitz in Berlin
· zivilgesellschaftliche Organisation mit Sitz in Berlin in Kooperation mit mindestens zwei Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften

Eine Verankerung in der Berliner Zivilgesellschaft sowie Erfahrungen in der Konzeption, Durchführung und Moderation gemeinwesenbezogener Dialogformate, insbesondere im Zusammenführen unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Akteure, sind ausdrücklich erwünscht. Darüber hinaus werden Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Behörden, Verwaltungen sowie Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bei der Förderentscheidung positiv berücksichtigt.

2.3. [bookmark: _Toc222481388]Förderausschluss

Keine Förderung ist möglich für:
· Bauliche Investitionen

· Projekte, die sich auf die Ausübung einer Religion und/oder Weltanschauung fokussieren (u. a. religiöse Zeremonien, Gottesdienste, religiöse Unterweisung / Einführung in die Glaubenslehre / Ausbildung in der kategorialen Seelsorge)

· Projekte, die sich auf die Selbstorganisation einer Religion und/oder Weltanschauung fokussieren (u.a. Netzwerktätigkeiten innerhalb einer Religion und/oder Weltanschauung, Schaffung von Selbstverwaltungsstrukturen / übergeordneten Verbandsstrukturen)

· Werbe-, Öffentlichkeits- bzw. Medien- oder Imagekampagnen (oder Teile davon) zugunsten einer bestimmten (Glaubens-)Gruppe oder Weltanschauung

· Projekte mit parteipolitischer Ausrichtung 

· Einzelpersonen

· Parallelstrukturen, die bereits erfolgreich geförderten Projekten entsprechen (und sich an die gleichen Zielgruppen wenden)

· Organisationen, die in den aktuellen Verfassungsschutzberichten des Bundes und des Landes Berlin erwähnt werden. Die Berichte sind auf www.verfassungsschutz.de sowie auf Verfassungsschutzberichte - Berlin.de veröffentlicht.

· Unvollständige Anträge.


2.4. [bookmark: _Toc222481389]Weitere Fördervoraussetzungen

Die eingereichten Anträge müssen die nachfolgenden Anforderungen erfüllen: 

Förderzeitraum 
Der Bewilligungszeitraum für die eingereichten Anträge beginnt frühestens ab 01.06.2026, bzw. dem bewilligten Förderzeitpunkt und endet spätestens am 31.12.2028. Die Genehmigung des vorzeitigen Förderbeginns vor Bescheiderteilung begründet keinen Rechtsanspruch auf eine spätere Bewilligung. Das volle Finanzierungsrisiko wird bis zur Bewilligung durch den Antragstellenden getragen.

Fördergebiet 
Die geförderten Vorhaben werden grundsätzlich in Berlin umgesetzt. Sie weisen einen eindeutigen Bezug zum Land Berlin auf und entfalten eine nachhaltige Wirkung in die Berliner Stadtgesellschaft. 

Gemeinwohlorientierung 
Gemeinwohlorientierung im Sinne dieser Förderung umfasst insbesondere Zugangsoffenheit sowie einen erkennbaren Nutzen für die Allgemeinheit.

Maximale Antragshöhe
Für dieses Vorhaben kann der Bewilligungszeitraum zwischen dem 01.06.2026-31.12.2028 liegen. Der Finanzierungsplan muss nach Haushaltsjahren aufgeschlüsselt werden. Für jedes Haushalsjahr können zwischen 30.000 € bis zu 100.000 € beantragt werden.

Bewirtungskosten
Bei Projekten mit überwiegend Präsenzformaten können Bewirtungskosten in dem auf das notwendige Maß beschränkten Umfang aus der Gesamtfördersumme gefördert werden. Alkoholische Getränke sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig.
Eigenmittel
Es sind Eigenmittel in Höhe von mindestens 10 % der Gesamtausgaben aufzubringen. Antragstellenden, die bei Antragsstellung die Eigenmittel nicht nachweisen können, können in Ausnahmefällen ein Konzept zur Generierung von max. 5 % Eigenmitteln während der Projektlaufzeit zur Prüfung einreichen und müssen bei Antragstellung die übrigen 5 % Eigenmittel nachweisen. Die Nichterbringung von Eigenmitteln ist ein Grund zum Förderausschluss. Eigenmittel sind alle Geldbeträge, die aus dem eigenen Geldvermögen stammen und die zur Finanzierung der Maßnahme eingesetzt werden. Dazu zählen bspw. privates Vermögen, Unternehmensmittel, Mitgliedsbeiträge oder Haushaltsmittel juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Darüber hinaus können auch zweckfreie Spenden eingesetzt werden. Mittel, die als Eigenmittelersatz von Dritten aufgebracht werden (Drittmittel), müssen nach den Grundsätzen der Wahrheit, Klarheit und Transparenz im Antrag offengelegt werden.

Verbot der Doppelförderung 
Es können keine Projekte gefördert werden, die bereits bestehende und öffentlich umgesetzte oder finanzierte Angebote oder Maßnahmen ersetzen würden.

Keine rückwirkende Förderung 
Die Förderung findet nur für einzelne, abgegrenzte Projektvorhaben statt. Sie kann nicht rückwirkend für bereits begonnene Projekte gewährt werden. D. h. die Projekte dürfen vor Bewilligung noch nicht begonnen werden oder begonnen worden sein.

Gesicherte Geschäftsführung
Die Förderung kann nur an Antragsstellende ausgereicht werden, bei denen von einer gesicherten Geschäftsführung und ein über den Bewilligungszeitraum hinaus längerfristiges Bestehen ausgegangen werden kann.

Transparenz 
Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung an juristische Personen ist die Registrierung in der Transparenzdatenbank und die dortige Veröffentlichung bestimmter Angaben. Die Transparenzdatenbank ist im Internet auf den Seiten des „bürger aktiv“-Portals zu finden: https://www.berlin.de/buergeraktiv/informieren/transparenz/transparenzdatenbank/index.cfm?dateiname=start.cfm&anwender_id=5&login=transparenz 


[bookmark: _Toc222481390]3. Zielgruppen der Förderung

Zielgruppen der Förderung sind Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in Berlin, insbesondere kleinere Gemeinschaften, sowie zivilgesellschaftliche Akteur*innen, die kirchliche Gebäude gemeinsam als gemeinwohlorientierte Orte erhalten und weiterentwickeln wollen.

Die Förderung richtet sich insbesondere an Religionsgemeinschaften, Initiativen und Organisationen, die neue Nutzungsmodelle erproben und kirchliche Gebäude für religiöse, soziale, kulturelle, bildungsbezogene und integrative Angebote öffnen wollen. Die geförderten Modellvorhaben sollen zur Stärkung lokaler Netzwerke sowie zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Religionsgemeinschaften und Akteur*innen aus dem jeweiligen Sozialraum beitragen.

Im Fokus des Modellvorhabens stehen kleinere Religionsgemeinschaften, die auf dem Immobilienmarkt besonderen Herausforderungen begegnen. Voraussetzung für ihre Teilnahme ist die Übereinstimmung mit den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Projekte oder Gruppen mit menschenfeindlichen, diskriminierenden oder demokratiefeindlichen Inhalten, Zielen oder Wirkungen sind von der Förderung ausgeschlossen.

[bookmark: _Toc199852014][bookmark: _Toc222481391]4. Abfrage der Förderkriterien im Antrag

Die Bewertung der eingereichten Projektanträge erfolgt entsprechend dieser Förderkriterien. Hierzu beantworten Antragstellende im Antragsformular Fragen. 
Unvollständige Anträge werden abgelehnt.

Konzept

Der Bedarf für das Projekt, die inhaltliche Idee und die Umsetzung sind nachvollziehbar beschrieben. Der Handlungsbedarf wird aufgezeigt. Die Projektinhalte sind klar benannt. 

Projektbeschreibung, Projektziele und Erfolgskontrolle/Resonanz
Das Projekt muss nachvollziehbar beschrieben und mit einem Titel versehen werden. Dabei sind Projektziele zu beschreiben, der Ablauf zu skizzieren und die beteiligten Personen zu benennen. Zudem ist darzulegen, wie die modellhafte Entwicklung der zwei Standorte umgesetzt wird. Es ist zu beschreiben, welche konkreten Ergebnisse im Förderzeitraum erreicht werden sollen, beispielsweise entwickelte Nutzungsmodelle, Kooperationsstrukturen, Erprobungsformate, Dokumentationen oder Handlungsempfehlungen, sowie wie die gewonnenen Erkenntnisse über das Projekt hinaus gesichert und zugänglich gemacht werden.

Die Zielgruppe(n) ist/sind zu benennen.

Die dargestellten Vorhaben orientieren sich am beschriebenen Bedarf der Zielgruppe(n) und an den Projektzielen. Die Auswahl der Methoden und Instrumente ist sowohl in Bezug auf die Zielgruppe als auch in Bezug auf die Projektziele nachvollziehbar.

Im Antrag ist zu beschreiben, welche konkreten, messbaren, realistischen und terminierten Ziele mit dem Vorhaben verfolgt werden und wie die Zielerreichung gemessen werden soll (Indikatoren). 

Unvollständige Anträge werden abgelehnt. 

Qualitätskriterien

Relevanz 
Das Projekt trägt zur Umsetzung der Schwerpunktziele bei, insbesondere zur Sicherung und gemeinwohlorientierten Weiterentwicklung kirchlicher Gebäude durch kooperative Nutzungsmodelle. Dabei sollen insbesondere auch kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften berücksichtigt werden. Darüber hinaus fördert es den Wissenstransfer und die Vernetzung.

Innovation / Originalität 
Das Projekt lässt Originalität, Phantasie und Ideenreichtum erkennen (bspw. „neue Wege“, Aktualität, innovative Projektformate).

Nachhaltigkeit 
Das Projekt leistet einen Beitrag zur sozial nachhaltigen Entwicklung Berlins, indem es die Entwicklung und Erprobung gemeinwohlorientierter Nutzungsmodelle für kirchliche Gebäude unterstützt. Zentrale Elemente sind gemeinwesenbezogene Dialogformate und Vernetzungsprozesse, die lokale Bedarfe sichtbar machen, tragfähige Partnerschaften fördern und nachhaltige Nutzungs-, Betriebs- und Organisationsmodelle ermöglichen. Auf diese Weise trägt das Projekt zur besseren Nutzung bestehender Ressourcen, zur Entlastung des angespannten Immobilienmarktes und zur Entwicklung übertragbarer Lösungsansätze bei.

Fachliche Kompetenzen und Ressourcen 
Die fachlichen Kompetenzen der Antragstellenden im Themengebiet sowie die personellen und ggf. räumlichen Ressourcen sind nachvollziehbar dargestellt. 

Reichweite
Das Projekt soll grundsätzlich allen Berliner Bürger*innen offenstehen und auf Inklusion und Barrierefreiheit achten. Grundsätzlich sollen in allen Projekten Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Teilhabe unabhängig von individuellen körperlichen Fähigkeiten, Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Sprache oder Alter zu ermöglichen. 



Modellcharakter
Das Projekt ist geeignet als Modell für weitere ähnliche Projekte in Berlin zu dienen und andere Träger zu motivieren, vergleichbare Projekte durchzuführen. 

Organisatorische Kriterien

Netzwerkbildung
Das Projekt knüpft an bestehende Netzwerke an und/oder fördert die Netzwerkbildung in seiner Umgebung. Die Vernetzung mit Institutionen und Akteuren im Themenfeld ist dargestellt. Der Einbezug von Netzwerken, Institutionen und bestehenden Ressourcen im Land Berlin wird beschrieben.

Multiplizierbarkeit
Die Projektleitung ist offen und bereit, ihre Erfahrungen an Gruppen, Institutionen, Vereine, die ähnliche Ziele verfolgen, weiterzugeben.

Öffentlichkeitsarbeit 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. zur Bekanntmachung des Projekts bei der Zielgruppe, sind beschrieben. 

Geeignetheit des Projekts für die Zielerreichung - Arbeitsplan, Zeitplan, Finanzplan 
Die dargestellten Arbeitsschritte sind nachvollziehbar und der Zeitplan für das Förderjahr realistisch dargestellt. Alle zur Zielerreichung notwendigen Positionen sind im Finanzplan aufgeführt, erforderlich und angemessen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Anlage „Finanzierungsplan“.

Erforderliche Projektauswertung durch jeden Antragstellenden

Evaluation

Vor Beginn des Projektes sind von den Antragstellenden mindestens drei quantitative und qualitative Indikatoren für die Auswertung des Projektes zu bestimmen. Diesbezüglich sind prozessbegleitend entsprechende Daten zur Auswertung der benannten Projektziele zu sammeln, schriftlich zu dokumentieren und zu belegen. Ergänzende Evaluationsauflagen und bzw. oder Zwischenevaluationen können vom Zuwendungsgeber vorgegeben werden. Die Veranstaltungsteilnahmen sind in geeigneter und übersichtlicher Form bspw. durch Musterteilnahmelisten (Einzel- oder Sammellisten) bzw. Bestätigungen von unabhängigen Stellen (z. B. Bildungseinrichtungen) zu belegen. Weiterhin ist ein fortlaufender Fortschrittsbericht zu führen (ein entsprechender Mustervordruck wird Ihnen hierfür zur Verfügung gestellt).


Sachbericht und Verwendungsnachweis

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von 5 Monaten nach Abschluss des Bewilligungszeitraums der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf eines Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen. Es wird empfohlen, diese Dokumente möglichst unmittelbar nach Beendigung des Projektes zu fertigen. Detaillierte Hinweise sowie Formulare zur Erstellung des Nachweises finden Sie auf unserer Homepage https://www.berlin.de/sen/kultgz/religion-und-weltanschauung/raeume

[bookmark: _Toc199852015][bookmark: _Toc222481392]5. Antragsverfahren und Fristen 

Antragsformular

[bookmark: _Hlk222478711]Sie finden auf unserer Homepage das Antragsformular und die Anlage „Finanzierungsplan“ (https://www.berlin.de/sen/kultgz/religion-und-weltanschauung/raeume, welche ausgefüllt und unterzeichnet einzureichen sind. 

Einsendeanschrift

Die Unterlagen müssen per E-Mail vorab [als Scan mit Unterschrift und als Excel-Dateien (Antragsformular und Finanzierungsplan) sowie weiteren Anlagen] und im Original (ungeklammert, ohne Mappen oder Hüllen) unterschrieben per Post eingereicht werden bei der 

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Der Beauftragte für Kirchen, Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften
Brunnenstr. 188-190
10119 Berlin

E-Mail 	bkrw-projekte@kultur.berlin.de
Betreff: 	Projektantrag Modellvorhaben ab dem Haushaltsjahr 2026


Abgabefristen

Die Abgabefrist ist der 20.04.2026.

Es handelt sich bei der Einsendefrist um eine Ausschlussfrist. D. h. Bewerbungen, die nach Ablauf der Ausschlussfrist eintreffen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre E-Mail-Anträge zugestellt wurden (ggf. durch Optionen „Lesebestätigung“). E-Mail-Anhänge können nur noch in den aktuellen Formaten (*.docx, *.xlsx, *.pptx, *.pdf, *.7z) und ohne Makros versandt und empfangen werden. 

Auswahlverfahren 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht gewährleistet werden kann, dass Anfragen bei erhöhtem Aufkommen aus Kapazitätsgründen umgehend bearbeitet werden können. Im Rahmen der Antragserstellung kann maximal einmal Kontakt zur Klärung von finanziellen Fragen und einmal zur Klärung von inhaltlichen Fragen aufgenommen werden. 

Von Sachstandsanfragen während der Antragsprüfung ist abzusehen, da diese den Prüfprozess durch Ressourcenbindung verlängern.

Alle Projektskizzen, die den formalen Anforderungen genügen, nehmen am Auswahlverfahren für die zu fördernden Projekte teil.

Bitte beachten! 
Unvollständige Anträge müssen aus Gründen der Chancengleichheit abgelehnt werden. Es wird künftig keine Möglichkeit mehr für die Nachreichung weiterer Unterlagen nach Ablauf der Antragsfrist geben. 

Die Auswahl erfolgt grundsätzlich anhand der oben beschriebenen Förderkriterien. Die Mitteilung an die Antragstellenden erfolgt in Abhängigkeit von der Anzahl der eingereichten zeitnah nach der Auswahlentscheidung. 

Die Mitteilung über die Förderentscheidungen erfolgt schriftlich. Danach können die Bewerbungsunterlagen innerhalb von vier Wochen abgeholt werden. Eine postalische Rücksendung ist aufgrund des Kostenaufwands leider nicht möglich. Anträge, die nicht abgeholt werden, werden aus Datenschutzgründen vernichtet.

Der Fachbereich der Kulturverwaltung des Berliner Senats gewährt Projektförderungen sodann i. d. R. als Fehlbedarfsfinanzierungen. Die Verwendung der gewährten Mittel wird nach dem Berliner Landeshaushaltsrecht überprüft.

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich den Zwecken der Förderung.
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